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Begründung zun vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 der Stadt SerI "Geträn-kenarkt flickeder Stra8e/St. -Georg-Stra8etr
-Vorhaben- tmd ErschlieSungsplan -

- Geltungsbereich

Der Geltungsbereich wird im
Norden durch die St.-Georg-Straße
Süd-Osten durch die lrlickeder Straße (Bi-)
in Süd-hlesten durch den Kurfürstenring
begrenzt

Geltungsbereich unfaßt das Flurstück Nr. L40, Flur 27, Gemarkung hlerl
Flurstück Nr. 346 (teitweise) FIur 27, Gemarkung lderl mit einer Fläche
ca. 2800 qn.

- Bestandsbeschreibung

Das Plangebiet liegt im südlichen Bereich der lrlerler Innenstadt. In den
bestehenden Gebäuden ist ein Getränkemarkt mit ca. 766 qm angesiedelt. Außer
den Getränkemarkt und einer ülohnung irn nord-östlichen Gebäudekomplex stehen
die Baulichkeiten leer.

- Planungsrechtliche Situatiqr

Der Bereich des vorhabenbezogenen Bebaur:ngsplanes ist z.Z. gern. S 34 BauGB
zu beurteilen.

Im wirksanen Flächennutzungsplan der Stadt blerl ist für den Bereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12 wohnbaufläche dargestellt.
Als planungsrechtliche Grundlage wird in Parallelverfahren gen. S 8 Abs. 3
BauGB die 57. änderung des Flächennutzungsplanes [Umwandlung von hlohnbauflä-
che in Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung: Großftächiger Einzelhan-
del -Einkaufszentru$-, max. Verkaufsfläche 1-950 qml durchgeführt.

Der Planungsausschuß der Stadt tderl beschloß in seiner Sitzung an 27.08.1998
die Einleitung des Planverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.l-2
"Getränkemarkt hlickeder Straße/St.-Georg-Straße" gem. S L2 Abs.2 BauGB
i.V.n. S 2 Abs. L BauGB einzuleiten.

Der Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. l-2 "Getränkemarkt
I'lickeder Straße/St.-Georg-Straße" wurde der Bezirksregierung zvr städtbauli-
chen Vorprüfung vorgelegt. Der Anregrung, die alternative Festsetzung ober-
halb des Erdgeschosses in ausnahmsweise zuIässige Festsetzung gem. S 3L Abs.
L BaUGB (Studio für Sport, Iarrz und Gymnastik und VJohnr:ngen) wird gefolgt.

- AnIaß und ZieI der Aufstellung

Das Vorhaben betrifft die Nutzungsänderung und Err'reiterung vorhandener Gebäu-
de. Sie sollen einer adäquaten Nutzung als Fläche für den Einzelhandel zuge-
führt werden. Die Gebäude stehen z.T. seit 2 Jahren leer. Durch das Vorhaben
wird einer Verödung von Geschäftslokalen im Eingangsbereich der Stadt blerl
an der B 1 entgegengewirkt.
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Es ist geplant im ehenaligen Autohaus; Nutzung z.Z. als Getränkemarkt mit
ca. 766 gsr Verkaufsfläche in EG (das OG wird -nit Ausnahme einer hlohnung-
z.Z. nicht genutzt) die max. Verkaufsfläche Geträinkenarkt auf 1-230 gm zu
erweitern. Die geplante Verkaufsfläche schließt die vorh. Lagerfläche ein.
Desweiteren ist ein Kiosk mit max. 70 qm Verkaufsfläche (der Kiosk ist in
den Getränkenarkt intrigiert) und Imbißbetrieb nit ma:r. 50 qm Verkaufsfläche
-Schnellrestaurant, Fastfood-Produkte r-rnd Rauch-u. Tabakwaren- vorgesehen.
Zur weiteren Reaktivierr:ng der Innobilie ist in Obergeschoß eine Einzelhan-
delsnutzungen mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten max. 600 qm Ver-
kaufsfläche - zulässige Sortinente Küchen, Kanine tmd Öfen, Sanitärgegenstän-
de, Möbel; max. L0? der Verkaufsfläche sind für Zubehör und Ausstattungsge-
genstände vorgesehen und Anlage für gesr:ndheitliche Zwecke, geplant.
Ausnahmsweise zur Einzelhandelsnutzung sind in Obergeschoß gem. S 3L Abs. 1-

BauGB Studio mit der Zweckbestimnung Sport, Tanz und Gymnastik und ldohnungen

zulässig.

- Begründung der Festsetzungen

Aufgn:nd der zuvorgenannten Ziele ist im Einzelnen folgendes vorgesehen:
-Geträinkemarkt max. Verkaufsfläche 1230 qtn in Erdgeschoß
-Kiosk max. Verkaufsfläche 70 qn im Erdgeschoß
-Irnbißbetrieb, Schnellrestaurant, Fastfood-Produkte,
Rauch-u. Tabakwaren max. Verkaufsfläche 50 gm im Erdgeschoß

-Einzelhandel mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten max. Verkaufsfläche
600 En (zulässige Sortimente Küchen, Karnine, Öfen, Sanitärgegenstände,
Möbel, einschl. 10% der Verkaufsfläche für Zubehör und Ausstattung und
Anlagen für gesundheitliche Zwecke)
im Obergeschoß
-ausnahmsweise sind gen. S 31 Abs. L BauGB im Obergeschoß zulässig:
- Studio nit der Zweckbestimmung; Sport, Tanz und Gynnastik
- hlohnungen

Entsprechend der Baunutzungsverordnung werden für das Maß der baulichen
Nutzung gen. S 16 Abs. 2 die Grundflächenzahl nit 0.6 und Geschoßflächenzahl
mit 1.0 im So-Gebiet festgesetzt.

- Gestalterische Festsetzungen

Die Festsetzungen bezüglich der Gnurdfarbe rot für Materialien zur Eindek-
kung der geneigten Dachflächen begri.indet sich aus der Historie. bJerl als
historische Altstadt beabsichtigt durch die Festsetzung der roten Dacheindek-
kung den Schutz des landschaftstypischen Ortsbildes/Dachlandschaft zu wahren
und weiter zu entwickeln.

- Erschliegulg

Die Erschließung erfotgt über vorhandene Straßen. Im Rahnen des Bebauungs-
planverfahrens erfolgte eine Verkehrsuntersuchung bzgl. der Auswirkungen auf
die vorh. Straßen.
In Rahmen der gutachterlichen Stellungnahne wird u.a. festgestellt:

-Die geplante Erveiterung des Getränkemarktes sowie die vorgesehene
Nutzung des Obergeschosses der Gebäude durch einen Einzelhandelsbetrieb
werden dazu führen, daß im Durchschnitt knapp l-40 zusätzliche Kunden
pro Tag rnit dem PIM die beiden Parkplätze anfahren. Etwa die Hälfte
dieses zusätzlichen Verkehrsaufkommens entfä]lt auf den Zeitintervrall
15.00 bis 19.00 Uhr.. Die Gesamtzahl der Kraftfahrzeugfahrten in be-
trachteten Netzausschnitt irn Zei.tinterwall 15.00 bis 19.00 Uhr erhöht
sich durch das zusätzliche Kr:ndenaufkonmen u.ut 1-,9 ?. Die Zuwachsraten
für die
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einzelnen Knotenpunkte sind unterschiedtich und betragen (bei unverän-
derter Verkehrsführung) am l(noten:
- hlickeder Straße / Hellweg / St.-Georg-Straße:
- St.-Georg-Stra$e / Kurfürstenring:
- ldickeder Straße / Kurfürstenring:

2,L Z
4r'l eo

1,5 z
Die Zusammenfassung des Gutachtens ist als Anlage beigefügt.
Evt. erforderlich werdende verkehrslenkende Maßnahnen werden außerhalb des
Bauleitverfahrens geregelt.

- Imissionen

Desweiteren wurde eine zusätzliche gnrtachterliche Untersuchung bezüglich der
tärmeinwirkung auf die benachbarte hlohnbebauung angefertigt. Der Gutachter
kommt zu folgendenr Ergebnis:
"Nach den gültigen Vorschriften ist bei der Neueinrichtung oder Verändergng
von Gewerbegebieten darauf zu achten, daß der durch die Betriebe hervorgeru-
fene Länn an der nächstbenachbarten blohnbebauung bestimmte, vom Gebietstyp
abhängige Grenzwerte nicht tiberschreitet. Bei allgeneinen hlohngebieten (lr,lA)
liegt der Grenzwert bei 55 dB(A) virährend der Tagesstunden (06:00 - 22:00
uhr); für Mischgebiete (Mr) beträgt er 60 dB(A). Maßgebend ist dabei der
durch das Gewerbe bedingte Teilpegel, nicht der Gesamtpegel; dieser ist
allerdings bei Abwägungen zu berücksichtigen.

Der l{ert für allgemeine lrlohngebiete ist am Berechmrngspunkt 1 (Kurfürsten-
ring) und am Berechnungspunkt 4 (hlohnung im Geträinkemarkt) nicht nur für den
Zustand nach der Erweiterung, sondern bereits heute überschritten, während
er bei den übrigen untersuchten Punkten sowohl heute als auch nach der Er-v,rei-
terung unterschritten bleibt. Der Grenzwert für Ml-Gebiete wird an keiner
Stelle erreicht.

Es besteht keine offiziette Einstufung der umliegenden Bereiche in eine
Gebietskategorie. Bei Punkt 4, der zu einer t'lohnung gehört, die auf dem
Grundstück des Getränkemarktes 1iegt, ist eine Einstufung als Mischgebiet
(MI) naheliegend. Unter Berücksichtigung der gewachsenen Nutzungsstrukturen
könnte diese Einstufung auch für den Punkt 1 unterstellt werden. Auf dern
Grundstück des heutigen Getränkemarktes befand sich vorher eine Autohandlung
und KfZ-lJerkstatt, die Bestandschutz genießt und grundsätzlich dort auch
heute weitergeführt werden könnte. Diese Randbedingungen und vor allem auch
die beträchtlichen tärmpegel aus dem sonstigen, nicht durch den Gewerbebe-
reich bedingten Verkehr rechtfertigt es, auf die benachbarte Bebauung den
Grenzwert für Ml-Gebiete (tagsüber 60 dB(A) ) anzuwenden. Danrit sind über-
schreitungen der zulässigen t'lerte für die Teilpegel aus den Verkehrsaufkom-
men der Gewerbebetriebe nicht gegeben.

Insgesamt wird an allen untersuchten Bezugspunkten die tärmsituation durch
den allgenreinen Straßenverkehr bestinnt. Die Pegelerhöhung durch die Emeite-
rung der gewerblichen Nutzung macht am Punkt 2 (Kurfürstenring) 0r5 dB(A)
und in allen anderen Fällen zwischen 0,0 und 0.2 dB(A) aus. Eine solche
Veränderung liegt weit unterhalb der ldahrnehrungsschwelle. Eine Lautstärken-
änderung wird von nenschlichen Ohr benerkt, wenn sie mindestens 3 dB(A)
beträgt. Umgekehrt würde auch eine Verringerung des durch die Gewerbebetrie-
be hervorgerufenen Lärmanteils keine für das menschliche Ohr spürbare Verbes-
serung der Lärmsituation bringen.

Insgesant hat die Erweiterung der gewerblichen Nutzung keinen bedeutsamen
Einfluß auf die Lärmsituation in der Nachbarschaft, die ganz überwiegend
durch den Kfz-Verkehr auf der B 1 und der St. Georg Str. geprägt wird.',
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Durch den zuvor erläuterten stetigen Immissionseinfluß bzw. aufgrund der
ansatzweise vorhandmen Gemengelage ist die überschreitung der Grenzwerte
aus der schalltechnischen Berechnung im Rahmen der gegenseitigen Rücksicht-
nahme zu akzeptieren. Grundlage dieser Beurteilung ist der Planungserlaß.

- Ver- und Entsor$rng

Die Ver- und Entsorgung ist durch die vorhandenen teitungen und KanäIe gesi-
chert.

Bei der Neugestaltung der vorhandenen Bebauung/Versiegelung der Flächen ist
eine Minimierung der befestigten Flächen anzustreben.

Bei Un/Neubauarbeiten sind, uur die Versickerung des Niederschlagswassers zu
gewährleisten, Fußwege, Park- und Ste1lpIätze wasserdurchlässig auszuführen.

Quellen, Bachläufe und Drainungen von Freiflächen dürfen nicht an die Kanali-
sation angeschlossen werden.

- Natur und Landschaft

Nach den Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe in den Naturhaushalt durch
ausgleichende Maßnahmen zu regeln. Der Bereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes ist vollständig bebaut bzw. versiegelt (mit Ausnahme einer ca. L4
qm großen Fläche). Ein Eingriff erfolgt somit nicht.
Zusätzliche Maßnahmen für heinische Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanz-
ungen werden im vorhabenbezogmen Bebauungsplan planungsrechtlich abgesichert.

- DenknäIer und denknalpflegerische Belange

Denkmäler und denkmalpflegerische Belange werden von dieser Flächennutzungs-
planilnderung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht berührt.

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtli-
che Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höh1en und
Spalten, aber auch Zeugmisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus
erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern
ist der Geneinde als Untere Denkmalbehörde und/oder den $lestf. Museum für
Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle 01pe (Tel.: 02761-93750
FAX 02761-2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens
drei lderktage in unverändertem Zustand zu erhalten (S 15 u. L6 Denkmalschutz-
gesetz N!t), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben
wird. Der Landschaftsverband hlestfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenk-
mal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6
Monate in Besitz zu nehmen (S 16 Abs. 4 DSchG Nhl).
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- Altlasten

In der Aufstellung "Erfassung von Altlasten im Kreis Soest" ist der Darstel-
lungsbereich nicht aufgeführt. Für einen Altlastenverdacht bestehen z.Z.
keine Hinweise.

Ider1, im Feb. 1999
T/61.-Si/Av

Stadtdirektor

+?"." ry"
( Lipphardt)
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